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Bericht zum Ratschlag betreffend Rahmenausgabenbewilligung für die Finanzierung der 
gemeinwirtschaftlichen Leistungen und ungedeckten Kosten (GWL) der baselstädtischen Spitäler 
für die Jahre 2022–2025 
 

21.1344.02, Bericht der GSK vom 09.11.2021 

 

://: Zustimmung 

 

Für die Finanzierung der gemeinwirtschaftlichen Leistungen und ungedeckten Kosten der 
baselstädtischen Spitäler werden für die Jahre 2022 – 2025 Ausgaben von insgesamt 
Fr. 243’248’000 (für die Jahre 2022 und 2023 insgesamt Fr. 121’216’000 sowie für die Jahre 
2024 und 2025 insgesamt Fr. 122’032’000) bewilligt. 

Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen: 

- Ausgaben von Fr. 44’728’000 (für die Jahre 2022 und 2023 jährlich Fr. 10’978'000 sowie 
für die Jahre 2024 und 2025 jährlich Fr. 11’386'000) für die gemeinwirtschaftlichen 
Leistungen im engeren Sinn der baselstädtischen Spitäler (ohne Universitäts-Kinderspital 
beider Basel) für die Jahre 2022, 2023, 2024 und 2025;  

- Ausgaben von Fr. 122’028’000 (jährlich Fr. 30’507’000) für die ungedeckten Kosten der 
baselstädtischen Spitäler (ohne Universitäts-Kinderspital beider Basel) in universitärer 
Lehre und Forschung für die Jahre 2022, 2023, 2024 und 2025;  

- Ausgaben von Fr. 60’952’000 (jährlich Fr. 15’238’000) für die ungedeckten Kosten der 

baselstädtischen Spitäler (ohne Universitäts-Kinderspital beider Basel) für die Weiterbildung 
zur eidgenössischen Fachärztin bzw. zum eidgenössischen Facharzt für die Jahre 2022, 
2023, 2024 und 2025.  

- Ausgaben von Fr. 15’540’000 (jährlich Fr. 3’885’000) für die ungedeckten Kosten der 

baselstädtischen Spitäler (ohne Universitäts-Kinderspital beider Basel) im spitalambulanten 
Bereich für die Jahre 2022, 2023, 2024 und 2025.  

 

Dieser Beschluss ist zu publizieren. Er unterliegt dem Referendum. 

 


